STATUTEN

 DER VEREINIGUNG DER WUNDERBAREN MEDAILLE 

DER IMMAKULATA FÜR ÖSTERREICH 

In vielen Ländern und Diözesen der Welt ist die Vereinigung der Medaille von der Unbefleckten Empfängnis, volkstümlich bekannt als die Vereinigung der wunderbaren (wundertätigen) Medaille errichtet worden. Ihre neuen internationalen Statuten (IS) sind vom Heiligen Stuhl am 19. Februar 1998 angenommen und bestätigt worden. Auf der Grundlage dieser Statuten wird die österreichische Vereinigung der wunderbaren Medaille errichtet.

Artikel 1.  GRÜNDUNGSZWECK

Viele Menschen in Österreich tragen, verehren und verbreiten die Wunderbare Medaille Mariens, die auf die Erscheinung der Gottesmutter an die hl. Katharina Labouré in Paris 1830 zurückgeht. Die Barmherzigen Schwestern vom hl. Vinzenz von Paul und die Lazaristen sehen es seit jeher als ihre Aufgabe dieses Apostolat in besonderer Weise zu betreiben und zu fördern. Mit Hilfe der Vereinigung der Wunderbaren Medaille für Österreich sollen die Mitglieder in ihrem vertrauensvollen Gebet um Gnaden, die sie brauchen, gestärkt werden. Weiters sollen sie auch die leiblichen und seelischen Nöte ihrer Mitmenschen wahrnehmen, besonders der Allerärmsten und nach Wegen suchen ihnen zu helfen. Auf diese Weise soll Jesus Christus mehr und nachhaltiger bei den Menschen unseres Landes ankommen.

Artikel 2.   LEITUNG

2.1.  Generaldirektor

Der Generaldirektor der Vereinigung der wunderbaren Medaille ist der Generalsuperior der Kongregation der Mission (Lazaristen) und der Töchter der christlichen Liebe vom hl. Vinzenz von Paul (Barmherzige Schwestern).

2.2.  Nationaldirektor(in)

Unter der Autorität des Generaldirektors wird der Verein von einem(r) Nationaldirektor(in) für jeweils 3 Jahre geleitet. Er (Sie) wird vom Generaldirektor ernannt. Er (Sie) kann wieder bestätigt werden.

2.3.  Diözesanverantwortliche(r)

Der (Die) Nationaldirektor(in) schlägt dem jeweiligen Diözesanbischof eine(n) Diözesanverantwortliche(n) vor und bittet um dessen (deren)Bestellung. Er (Sie) soll in Zusammenarbeit mit dem (der) Präsidenten(in) die Mitglieder der jeweiligen Diözese betreuen.(vgl. IS, Art. 3)

Artikel 3.   MITGLIEDSCHAFT

3.1.  Medaillenträger(innen)
Alle die eine von einem Priester gesegnete Medaille tragen haben teil an den geistlichen Gütern der Vereinigung. 

3.2.   Eingetragene Mitglieder

Eingetragen Mitglieder sind jene, die in den Aufzeichnungen der Vereinigung registriert worden sind und sich bereit erklären, die besonderen Verpflichtungen zu übernehmen.

3.3.   Fördernde Mitglieder

Fördernde Mitglieder sind eingetragene Mitglieder, die wenigstens 3 weitere eingetragene Mitglieder geworben haben.

Artikel 4.   BESONDERE VERPFLICHTUNGEN
1) Tragen und Verbreiten der Medaille

2) Die Mitglieder beten dreimal täglich das Gebet, das auf der Vorderseite der Medaille steht: “O Maria ohne Sünde empfangen, bitte für uns, die wir zu dir unsere Zuflucht nehmen.“.

Sie verpflichten sich weiters wenigstens einmal im Jahr eine Novene zur Unbefleckten Jungfrau und Gottesmutter um Erlangung einer Gnade zu beten.

3) So wie Maria ihrer Verwandten Elisabeth zu Hilfe eilt, erkennen die Mitglieder das mitfühlende Herz Mariens und wollen es aktiv nachahmen durch Werke der Nächstenliebe.

Sie bemühen sich offen zu sein für die Nöte der Menschen, besonders der Allerärmsten in ihrem persönlichem Umfeld. 

Artikel 5.   PRIVILEGIEN BEI BESONDERER MITGLIEDSCHAFT

1) Bei Anmeldung wird ein „Startpaket“ zugesandt, bestehend aus einer Medaille, Medaillenbeschreibung, Novene, Informationsblatt, usw. 

2) Zum Hauptfest der Vereinigung am 27. November (IS Art. 7) werden alle eingetragenen Mitglieder zu einem Festgottesdienst eingeladen.

3) Für alle Mitglieder wird an jedem 27. des Monats eine heilige Messe gefeiert. 

4) Alle Mitglieder erfreuen sich der Ablässe die gemäß dem Reskript der Heiligen Pönitentiarie am 27. Oktober 1995 immerwährend gegeben wurden. (vgl. IS, Art. 6)

1. Am Tag der Überreichung der Medaille

2. am Fest Mariens von der Wunderbaren Medaille

3. am Fest Maria Königin

4. am Fest der hl. Katharina Labouré

5. am Fest des hl. Vinzenz von Paul und

6. am Jahrestag der erstmaligen Errichtung der Vereinigung (8. Juli)

Artikel 6.   FINANZEN

6.1.  Mitgliedsbeitrag

Der Mitgliedsbeitrag wird vom Nationaldirektor nach Rücksprache mit dem Visitator der Lazaristen und der Visitatorin der Barmherzigen Schwestern festgelegt. Die Buchhaltung erfolgt durch die Provinzleitung der Barmherzigen Schwestern.

6.2. Spenden

Spenden werden ausschließlich für die angegebenen Zwecke der Vereinigung verwendet.

Artikel 7.   SITZ DER VEREINIGUNG

Der Sitz der Vereinigung ist das Provinzhaus der Barmherzigen Schwestern mit der Provinzhauskirche zur Unbefleckten Empfängnis in Graz, Mariengasse 12.

STATUTES OF THE ASSOCIATION OF THE MIRACULOUS MEDAL OF MARY IMMACULATE FOR AUSTRIA

In many countries and dioceses of the world the Association of the Holy Medal of the Immaculate Conception, popularly known as the Association of the Miraculous Medal, has been established. The new international statutes have been approved and confirmed by the Apostolic See on February 19,1998. According to this new statutes the Austrian association of the miraculous medal becomes established.

ARTICLE 1. Purpose

Many people in Austria wear, honour and distribute the miraculous medal of Mary, which has as its origin the apparition of  our Lady to saint Catherine Labouré in Paris 1830. The Daughters of Charity and the Vincentian Fathers have taken from the beginning this kind of apostolate till today. By means of the association of the miraculous medal for Austria the members should be fostered to pray with confidence for the graces they need. They should also see the corporal and spiritual needs of their neighbours, especially the most needy and search for ways to help them. Thus Jesus Christ should arrive in the hearts of the people of Austria more intensely.

ARTICLE 2. Leadership

2.1. Director General

The Director General of the Association of the Miraculous Medal is the Superior General of the Congregation of the Mission and the Daughters of Charity.

2.2. National Director

The National Director under the authority of the Director General leads the Association for a three (3) year renewable term. 

2.3. Diocesan Advisor
The National Director  proposes to the diocesan bishop the Diocesan Advisor and asks for his/her appointment. He/She works with the National Direktor for the members in a certain diocese.

ARTICLE 3. Membership

3.1. Those who wear a medal

All who wear a medal blessed by a priest shar in the spiritual benefits of the association.

3.2. Registered members

Registered members are those who have been registered in the records of the Association and who are willing to carry out the special duties.

3.3. Promoters
Promoters of the association are registered members who at least have enrolled further three members.

ARTICLE 4. Special Duties

1) To wear and propagate the medal

2) All members pray three times a day the prayer on the frontside of the medal: „O Mary, conceived without sin, pray for us who have recours to you.“

All members  pray at least once a year a novena prayer to the Immaculate Virgin and  

      Mother of God to receive a personal grace.

3) The members recognize the compassionate heart of Mary contemplating her going as quickly as she could to help her cousin Elisabeth and want to imitate her actively through charitable works. They try to be open for the needs of the people, especially the most needy in their neighbourhood.

ARTICLE 5. Privileges for registered members

1) All who have been registered receive a „starting-package“, a miraculous medal, a description, a novena prayer, some more information, etc.

2) For the principal feast of the Association on the 27. November all members are invited to participate in a solemn celebration.

3) Every 27. of the month a holy mass will be celebrated for all members of the Association.

4) All members enjoy the indulgences granted in perpetuity according to the rescript of the Sacred Penitentiary given on October 27, 1995.

1.
On the day of investiture,

2.    on the feast of Our Lady of the Miraculous Medal,

3.
 on the feast of the Queenship of Mary,

4.    on the feast of St. Catherine Labouré,

5.
 on the feast of St. Vincent de Paul, and

6.    on the anniversary of the establishment of the Association (July 8).

ARTICLE 6. Fees

6.1. Membership fee

The National Director terminates the fee after consulting the Visitor of the CM and the Visitatrix of the DC. The bookkeeping is done by the DC.

6.2. Donations

Donations are used only for the declared purposes of the Association.

ARTICLE 7. Seat of the Association

The center of the Association is the motherhouse of the DC with their chapel dedicated to the Immaculate Conception in Graz, Mariengasse 12.

Statuten 

des Vereins der wunderbaren Medaille der Immakulata für Österreich 

und für den deutschsprachigen Raum (Internet)

In vielen Ländern und Diözesen der Welt ist die Vereinigung der Medaille von der Unbefleckten Empfängnis, volkstümlich bekannt als die Vereinigung der wunderbaren (wundertätigen) Medaille errichtet worden. Ihre neuen internationalen Statuten sind vom Heiligen Stuhl am 19. Februar 1998 angenommen und bestätigt worden. Auf der Grundlage dieser neuen Statuten bitten wir um Genehmigung und Bestätigung der folgenden Vereinigung und ihrer Statuten:

Artikel 1.  GRÜNDUNGSZWECK

Viele Menschen in unserem Land tragen, verehren und verbreiten die Wunderbare Medaille Mariens, die auf die Erscheinung der Gottesmutter an die hl. Katharina Labouré in Paris 1830 zurückgeht. Die Barmherzigen Schwestern vom hl. Vinzenz von Paul und die Lazaristen sehen es seit jeher als ihre Aufgabe dieses Apostolat in besonderer Weise zu betreiben und zu fördern. Mit Hilfe der Vereinigung der Wunderbaren Medaille für Österreich sollen die Mitglieder in ihrem vertrauensvollen Gebet um Gnaden, die sie brauchen, gestärkt werden. Weiters sollen sie auch die leiblichen und seelischen Nöte ihrer Mitmenschen wahrnehmen, besonders der Allerärmsten und nach Wegen suchen ihnen zu helfen. Auf diese Weise soll Jesus Christus mehr und nachhaltiger bei den Menschen unseres Landes ankommen.

Artikel 2.   LEITUNG

2.1.  Generaldirektor

Der Generaldirektor der Vereinigung der wunderbaren Medaille ist der Generalsuperior der Kongregation der Mission (Lazaristen) und der Töchter der christlichen Liebe (Barmherzige Schwestern).

2.2.  Präsident(in)

Unter der Autorität des Generaldirektors wird der Verein von einem(r) Präsidenten(in) für jeweils 3 Jahre geleitet. Er (Sie) wird vom Generaldirektor ernannt und kann wieder bestätigt werden.

2.3.  Diözesanverantwortliche(r)

Der (die) Präsident(in) schlägt dem jeweiligen Diözesanbischof eine(n) Diözesanverantwortliche(n) vor und bittet um dessen (deren)Bestellung. Er (sie) soll in Zusammenarbeit mit dem (der) Präsidenten(in) die Mitglieder der jeweiligen Diözese betreuen.(vgl. IS Art. 3)

Artikel 3.   MITGLIEDSCHAFT

3.1.  Medaillenträger(innen)
Alle die eine von einem Priester gesegnete Medaille tragen sind Mitglieder des Vereins. (IS Art. 4, §1)

3.2.   Spezielle Mitglieder

Spezielle Mitglieder sind jene, die in den Aufzeichnungen der Vereinigung registriert worden sind und sich bereit erklären, die speziellen Verpflichtungen zu übernehmen.

3.3.   Fördernde Mitglieder

Fördernde Mitglieder sind alle, die wenigstens 3 spezielle Mitglieder geworben haben.

Artikel 4.   SPEZIELLE VERPFLICHTUNGEN
1) Tragen und Verbreiten der Medaille

2) Die Mitglieder beten dreimal täglich das Gebet, das auf der Vorderseite der Medaille steht: “O Maria ohne Sünde empfangen, bitte für uns, die wir zu dir unsere Zuflucht nehmen.“.

Sie verpflichten sich weiters wenigstens einmal im Jahr eine Novene zur Unbefleckten Jungfrau und Gottesmutter um Erlangung einer Gnade zu beten.

3) So wie Maria ihrer Verwandten Elisabeth zu Hilfe eilt, erkennen die Mitglieder das mitfühlende Herz Mariens und wollen es aktiv nachahmen durch Werke der Nächstenliebe.

Sie bemühen sich offen zu sein für die Nöte der Menschen, besonders der Allerärmsten in ihrem persönlichem Umfeld. 

Artikel 5.   PRIVILEGIEN BEI SPEZIELLER MITGLIEDSCHAFT

1) Bei Anmeldung wird ein „Startpaket“ zugesandt, bestehend aus einer Medaille, Medaillenbeschreibung, Novene, Informationsblatt, usw. 

2) Für alle Mitglieder wird an jedem 27. des Monats eine heilige Messe gefeiert. 

3) Zum Hauptfest der Vereinigung am 27. November (IS Art. 7) werden alle Mitglieder schriftlich zu einem Festgottesdienst eingeladen.

Artikel 6.   FINANZEN

6.1.  Mitgliedsbeitrag

Der Mitgliedsbeitrag beträgt jährlich € 1,-- zur Abdeckung anfallender Kosten (für die Zusendung diverser Schriften...). Er soll bei der Anmeldung eingezahlt werden. Wenn möglich erbitten wir für 5 Jahre im voraus einzuzahlen. Die Buchhaltung erfolgt durch die Barmherzigen Schwestern.

6.2. Spenden

Spenden werden ausschließlich für die angegebenen Zwecke des Vereins verwendet.

Artikel 7.   SITZ DER VEREINIGUNG

Der Sitz der Vereinigung ist das Provinzhaus der Barmherzigen Schwestern mit der Provinzhauskirche zur Unbefleckten Empfängnis in Graz, Mariengasse 12.

